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114 Befreiung Nr. 6

Darum sieht Pater Bernardus in Fatima nicht ein Zeichen der Gnade
des Himmels, sondern eine Strafe Gottes. «Zur Strafe der Zurücksetzung

des Wortes Gottes müssen wir allen möglichen Kindereien
und Fabeleien nachlaufen.» Der portugiesische Wallfahrtsort Fatima
ist für den streitbaren Pater «die größte Schädigung der Kirche
Gottes.»

Wir sehen: Es geht da wirklich nicht um nebensächliche Dinge;
es geht um die Marienverehrung, die auch Karl Barth in seiner großen

kirchlichen Dogmatik 1/2 «das kritische Zentraldogma der
römisch-katholischen Kirche» nennt. Es geht um die Fundierungsmög-
lichkeit der katholischen Dogmenbildung überhaupt.

Nun, die Romkirche hat schon manchen Sturm überstanden; sie
wird gewiß auch diesen in ihrem eigenen Innern ausgebrochenen
Konflikt überstehen. Aber eines kann sie trotz all ihrer Macht nicht
verhindern :

Sie proklamiert die absolute Krisenfestigkeit und unerschütterliche
Geltung ihres Lehr- und Kirchenbestandes. Sie kann es nicht verhindern,

daß wir, die wir durch das Studium der Kirchengeschichte
hellhörig geworden sind, uns unsere ganz eigenen Gedanken über diese
Unerschütterlichkeit und Absolutheit machen, wenn es im Balkenwerk

ihres Lehrgebäudes so vernehmlich reißt und rieselt, wenn es

so verheißungsvoll knistert und knarrt. Schließlich — warum sollen
wir die Absolutheit der katholischen Kirchenlehre noch ernst
nehmen, wenn sie sogar von ihren eigenen priesterlichen Angehörigen
nicht mehr ernst genommen wird?

Lesefracht
Bekanntlich haben die alten Römer die Aschenurnen ihrer Toten in den

Bogennischen der zahlreichen Columbarien beigesetzt. Aber auf unsere
Zeit sind nur wenige gekommen, da die meisten im Laufe der letzten
Jahrhunderte entdeckten bald wieder zugeschüttet wurden. Pietät gegen die
Ruhestätten seiner heidnischen Vorfahren ist dem (katholischen) Römer
ja fremd. Das (heidnische) Altertum dachte in dieser Hinsicht humaner
und respektierte auch die Gräber derer, die es im Leben bedrängt und
bekämpft hatte. Von den mehr als fünfzig, zum Teil ungemein ausgedehnten

Begräbnisstätten der Christen zeigt keine die Spuren gewaltsamer
Zerstörung, obwohl die meisten zur Zeit der Christenverfolgungen vom Staat
konfisziert und für weitere Benutzung vorübergehend gesperrt wurden.

(Julius R. Haarhaus, «Rom». 2. Aufl. 1925, S. 464)
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